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MtuM :
3>u wâljnfl, bas $fM, bas mûffeft 3>u empfangen? flein — non 5« ans-
gep'tt mufj es. gm (ôelièn liegt es, niemals im Verfangen.

Siljroftjerifiljfr ierotrlretrmm.

(SDiitgeteilt).

®te born ©entrai Sorftanb
befieUte ©ubfommiffion gur gör«
bernng ber ©ewerbegefehgebung
hat auf ©runb ber Sertdjt «@r«

ftattung in einer am 6. Sanuar
in 3iirtdj abgehaltenen ©ifcung

bie Uebergengung gewonnen, bafj auch in Weitem Greifen bie
Sîotwenbigîeit gefehlicher IDÎafznahmen fpegtell inbegug auf
bie ©inführung bon SerufSgenoffenfchaften immer mehr em«

pfnnben wirb unb bafj bie bisher geltenb gemalte Dppofition
gegen bie ÏJSoftuIate beS ©djmeigerifchen ©eWerbeberetnS mehr
auf unrichtigen SSorfieEunge« ober Sorutteilen beruht. ©8
bebarf beSljalö ber fortgefefcten Slufflärung über bie in beu
Sßofiulaten aufgehellten ©runbfäfce. lieber biefe mufs nun
gunächft unter ben prinzipiellen Slnhängeru gefe^Iich gefügter
SerufSgenoffenfchaften eine ©tnigung gu gemeinfdjafilicher
Slftion angebahnt werben, Wobei man beu berechtigten SBünfchen
betreffenb Slbänberung einzelner befirittener fßoftulate fo Weit
thunltdh entgegenfommeu wirb, fpejieH auch gegenüber ber
frangöfifdjen ©djweig. 3u biefem 3®ecfe würben berfchiebene
fDîafjnahmen teils befchloffen, teils für fpäter in SluSficht
genommen. gür bie Behanblung ber ben ©eïtionen beS

©djweigerifchen ©ewerbebereinS borgelegten gragen ftehen
Referenten in beutfdher unb frangöfifdEjer ©pradje gnr SSer«

fügnng. SDîit Vergnügen würbe babon Kenntnis genommen,
baff §err ©cheibegger bas balbige ©rfdjeinen einer weitern

Srofchüre zur nähern Segrünbung fetner ißoftnlate unb gnr
SBiberlegung ber unmotibierten ©inmänbe anfünbigt unb bajj
ber ©entralauSfchufz ber ©tubentennerbinbung „3ofingia" bie

grage ber obligatorifdjen SerufSgenoffenfchaften nnb ber
Concurrence déloyale gum SôiSïnffionSthema in ben
©eftionen gewählt hat.

görberung ber 23eruf§Ie§re beim SJleifter.

®er ©dhweig. ©ewerbeberein ift gewillt, eine angemeffene

Nergütung in gorrn eines 3nf<huffeS gum Sehrgelb bis
auf ben Setrag bon gr. 250 foldjen §anbWerïSmetfiern git
berabfolgen, welche ber

wufiergölttgett .^ctnubtlbmtg öott Sehlingen
ihre befonbere ©orgfalt unb Slufmerîfamfeit wibmen unb
bermöge ihrer Sefähigung für ©.-füHung nachgenannter Ser«
pflichtungen genügenbe ©ewähr bieten.

1. S)er bewerbenbe SJteifter muff feinen Seruf felbftänbig
betreiben, ©eine Sßertftätte foE ben technifchen Sin«

forberungen ber ©egenwart entfprechen.
2. $er Sehrmeifter mujj fidj berpfïichten, ben bon ihm

aufgunehmenben Sehrling in allen tenntniffen unb
tunfifertigfeiten feines ©ewerbeS herangubilben, ihn
auch außerhalb ber SBerlftätte in 3mht «nb Orbnung
gu halten, gum fleifjigen Sefnch ber gewerblichen gort«
btlbungi« ober gadjfchulen anzuhalten unb gur £eil«
nähme an ben SehrlingSprüfnngen gn berpfïichten, über«

haupt nach feinen Gräften afleS gu thun, was gn einer
wohlgeregelten SerufSleljre gehört.
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Praktische Stätter für die Werkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der

KuKst im Handwerk.
»«ausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker und Techniker
von Waiter Semr-Haidinghausen.

Organ sur die sWà Kubûkàeu des schwer;. Gewerbeoereius.

Offizielles und obligatorisches Organ des Aargauische« Schmiede- und Wagnermeistertiereins.

Erscheint je SamStags und kostet per Quartal Fr. 1. 80, per Jahr Fr. 7. 20.
Inserate 20 Cts. per Ispaltige Petitzeile, bei größeren Austrägen

entsWMchenden Rabatt.

Zürich, bey ll«. Januar I8V7

Wichnchnch: An Wähnss, das Hkück, das müssest In empfange»? Ilein — von Dir ans-
geh'« muh es. Im Heben liegt es, niemals im Verlangen.

Schweizerischer Gewrrbeoereiu.

(Mitgeteilt).

Die vom Central - Vorstand
bestellte Subkommission zur För-
derung der Gewerbegesetzgebung
hat auf Grund der Bericht-Er-
stattung in einer am 6. Januar
in Zürich abgehaltenen Sitzung

die Ueberzeugung gewonnen, daß auch in weitern Kreisen die
Notwendigkeit gesetzlicher Maßnahmen speziell inbezug auf
die Einführung von Berufsgenossenschaften immer mehr em-
Pfunden wird und daß die bisher geltend gemachte Opposition
gegen die Postulate des Schweizerischen Gewerbeveretns mehr
auf unrichtigen Vorstellungen oder Voruiteilen beruht. Es
bedarf deshalb der fortgesetzten Aufklärung über die in den
Postulaten aufgestellten Grundsätze. Ueber diese muß nun
zunächst unter den prinzipiellen Anhängern gesetzlich geschützter
Berufsgenossenschaften eine Einigung zu gemeinschaftlicher
Aktion angebahnt werden, wobei man den berechtigten Wünschen
betreffend Abänderung einzelner bestrittener Postulate so weit
thunlich entgegenkommen wird, speziell auch gegenüber der
französischen Schweiz. Zu diesem Zwecke wurden verschiedene
Maßnahmen teils beschlossen, teils für später in Aussicht
genommen. Für die Behandlung der den Sektionen des

Schweizerischen Gewerbevereins vorgelegten Fragen stehen
Referenten in deutscher und französischer Sprache zur Ver-
fügung. Mit Vergnügen wurde davon Kenntnis genommen,
daß Herr Scheidegger das baldige Erscheinen einer weitern

Broschüre zur nähern Begründung seiner Postulate und zur
Widerlegung der unmotivierten Einwände ankündigt und daß
der Centralausschuß der Studentenverbindung „Zofingia" die

Frage der obligatorischen Berufsgenossenschaften und der
Oorrourrsrros âklozrals zum Diskussionsthema in den
Sektionen gewählt hat.

Förderung der Berufslehre beim Meister.

Der Schweiz. Gewerbeverein ist gewillt, eine angemessene

Vergütung in Form eines Zuschusses zum Lehrgeld bis
auf den Betrag von Fr. 250 solchen Handwerksmeistern zu
verabfolgen, welche der

mustergültigen Heranbildung von Lehrlingen
ihre besondere Sorgfalt und Aufmerksamkeit widmen und
vermöge ihrer Befähigung für Erfüllung nachgenannter Ver-
pflichtungen genügende Gewähr bieten.

1. Der bewerbende Meister muß seinen Beruf selbständig
betreiben. Seine Werkstätte soll den technischen An-
forderungen der Gegenwart entsprechen.

2. Der Lehrmeister muß sich verpflichten, den von ihm
aufzunehmenden Lehrling in allen Kenntnissen und
Kunstfertigkeiten seines Gewerbes heranzubilden, ihn
auch außerhalb der Werkstätte in Zucht und Ordnung
zu halten, zum fleißigen Besuch der gewerblichen Fort-
bildungs- oder Fachschulen anzuhalten und zur Teil-
nähme an den Lehrlingsprüfungen zu verpflichten, über-
Haupt nach seinen Kräften alles zu thun, was zu einer
wohlgeregelten Berufslehre gehört.
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3. 25er Sefirœeifter muß bem Seprltng, fofern biefer tifdfjt
im ©Iternhaufe berbleiben fann, in feinem eigenen

Haushalt ®oft mtb EBohnung geben, ebentueE ihm jur
Unterfunft in einer orbentlichen Familie behilflich fein
nnb für gefnnbe SSerpfCegung unb swedmüßige ©rsiehung
in berfelben bie Serantwortlidjfett übernehmen.

4. 2)er Sehrbertrag ift nach ben Seftimmungen beS

fdjweiserifdjen Elormal*SehrbertrageS feftpftetlen nnb
burch ben Sd^tDeigerifdgen ©ewerbeberein su genehmigen.
25ie 25auer ber Seßrseit muß ben bom ©chmeiserifchen
©ewerbeberein für jebeS ©ewerbe aufgefteEten formen
entfbrebhen.

25ie SlnSwahl ber Sehrmeifter erfolgt nach ERaßgabe ber

berfügbaren Littel auf ©runblage ber eingehenben fthrifts
Ifdjen Einweihungen unb mit möglichfter Berücfjidjtigung ber

berfdjtebenen Berufsarten unb SanbeStetle burch ben ©entrai*
borftanb beS ©dfweiser. ©emerbeberetuS. 25en Borsug er*

halten inbeS foldje EReifter, a) bie bur<h regelmäßige Seil*
nähme ihrer frühern Sehrlinge an SehrlingSprüfungen bereits
groben ihrer Sehrmeifierthüttgtett aufsnmeifen haben; b) meldje
SRttglieb einer ©eftion beS ©chmeiser. ©emerbeberetnS finb,
unb c) an beren EBoßnort eine gute gfadj* ober gewerbliche
fJortbilbungSfchule fid) beftnbet.

25ie besüglichen $f[id)tenhefte unb StnmelbungSformulare
fönnen beim ©eïretariate beS ©chweiserifdjen ©ewerbebereinS

in güridh, baS auch su jeber wettern SluSfunfterteilung bereit

ift, besogen tnerbeu. HanbmerfSmetfter, melche ben geforberten
aSerpftidEjtungen glauben entfpredjen su formen, belieben fich

unter Seifügung ber belangten 3eugniffe bis fpäteftenS ben

31« Sottitßf (18.3an.) 1897 bei uns fchriftltdj ansumelben.

3ürich, ben 15. 2)esember 1896.
5er §etttraIt>orü««b b. g><fjt»eis. g>et»et6e»emns.

JlUSir 25ie SInmelbefrift ift bis 31. Sanuar berlängert
tuorben.

2)ie ©eftionen beS ©(hm. ©ewerbebereinS werben barcft I

erinnert, baß bie griff sur Begutachtung ber Borfdjlägebeir.
©ubmiffionSwefen ©nbe Sanuar abläuft.

fêleftrutedjmfdje unb

9ïmt&fdjau«

©leïtïifdje Sïrbettêïraft in Susetn. 25ie ©iabt Susern

ift im gaEe, bom 1. Slpril nüdjfthin an eleftrtfdjen ©trom
für 3Jiotoren an ©emerbetreibenbe absugeben. (Hiebet mirb
nodj bie ©enehmigung beS mit bem ©leftrisitütswerf Etat*

häufen abgefdlloffenen ©tromlieferungSbertrageS burdj ben

©roßeu ©tabtrat borbehalten).

Stareïurreïtionê* unb ©leïtrisitâtêweïïôprojeît. 2öte

man ber „Serner BolfSseitnng" fcpreibt, befchäfttgt fid) ein

Sonforttum mit bem ©ebanfen einer Sorreftion ber Slare

unterhalb ber ©tabt Sern. 25ie Sorreftion hätte in einer

25urihtunnelung ber. Slebntifïuh su beftehen. 25aburd) gewänne
nidjt bloß bie Stare einen rafdjen Slbfluß unb bie oberhalb
liegenben Ufergebiete füßen fidj bor periobifdjer Serfumpfung
berfdjont, fonberu eS mürbe sugleidj eine anfeßnliche SB äffer*

fraft gewonnen.
ÜReueS ©leîtris'ttatêwetfSprojelt. 2)ie sürcherifdje ©e=

meinbe iß f u n g e n hat ben Slnfauf beS borttgen ERüßle*

gewerbeS. befdjloffen. ERan hofft burch bie bamtt gewonnene
SBafferfraft in nicht aEsnferner 3eit bie eleftrifche Beleudjtunfj
einführen su ïônnen.

Eleueê ©leîtrïâitâtëwerïSprojeït. ©in tonforttum hat
EBafferfrüfte ber Et h o n e angeîauft unb biefelben ber ©tabt
Sanfanne, fowie ber TrammaßgefeEfchaft bafelbft angeboten.
2)em tonfortium gehört auih bie girma ©fdjer, EBßß u. ©p.

in Süridj an.
©leïtriâitfttêtoerïe bei ERontboPon. 25ie ©entralfiefle

für eïeïtrifdie traft an ber ©arine bei ERontbobon (Herren

©enonb * ißeraub unb ©ebr. 2)ufour) foE Sicht unb traft
nicht bloS burch baS ganse ©reßerslanb bis hinaus nach
Stomont unb weiter ins Broßetßal tragen. ©S liegt auch
ein tonsefftonSgefmh bor für bie Serbinbung bon SR o n *

treup mit bem ißapS b'Snßaut burch eine eleftrifche
Sahn. ERan bénît fich bie Einlage ber Sinie wie folgt:
Sahnhof SRontreup, ©olonbaEeS-, ©ßambt) unb SlbantS ; bom
Sßlan be Soman aus Würbe bie Sahn in einem wenige
Silometer langen Tunnel baS waabtlänbifche Hodjthal er*
reichen, ©in weiterer stemlid) ïurser ©trang bnrdh bie Sa
25im * ©dhlucht hinunter würbe EEontreup auf biefem Umweg
mit fBlontbobon unb Bulle berbinben.

25ie eleftrifche Straßenbahn 33ebet)-6hatel St. 2)eni§
foE tine Sänge bon 12,7 tilometer haben, ©ie wirb auf
bem fDîarïipIah in Seoeß ihren Slnfang nehmen unb auf bie

tantonSfiraße nach bem Sahnhof ©hatel @t. 25eni3 gelangen.
@S foEen täglich nach jeber Etichtung fünf 3üge geführt
Werben. 2Me fÇahrseit beträgt eine ©tünbe. 25ie eleftrifd^e
traft whb bon einer trafiftation an ber Sebeßfe besogen.
2)ie Sauïoften inîlufibe EtöEmaterial finb auf 750,000 gr.
beranfdjlagt.

©ine internationale eleftrifche SluSftellung foE, wie
man uns fchreibt, 1898 in 25urtn ftattfinben; bie ©in*
labnngen finb bereits an aEe ©taaten ber SBelt ergangen.
2)ie SluSfteEung, beren fßräfibium ©alileo gerrariS über*
nommen hat, wirb folgenbe 11 ©ruppen umfaffen: Elpparate
für eleftrotechnifchen Unterricht, EJiaterialien für bie Seitung
ber ©leftrisität, Snftruraente für eleftrifche unb magnetifdje
EReffung, Telegraphen unb Telephone, eleftrifche ©ignal*
Apparate unb ©tcherheitSborrichtungen für ©ifenbahnen, Se*
leucßtung unb Weisung non SBaggonS, 25t)namo*3Raf(hinen
mnb ERotoren, mechanifche Elnwenbung unb eleftrifche Sahnen,
eleftrifche Beleuchtung, eleftrifche ©hemte unb eleftrifche ERetaü*

bereitung, Apparate bon htftortfcheraSntereffe unbSerfchiebeneS.

aSerüanbäitJefen«

Ein ber SSerfamntlung be§ ©ewetbebereini Solothurn,
welche am Treifönigenfeft ftattfanb, hielt §err jprfprecp
Elbrian bon Slip einen intereffanten Sottrag über „b a S

Eledjt beS Arbeiters unb beS SlrbeitgeberS"
unb empfahl ben Elrbeitgebern ©chaffuna etner ElrbettSorbuung
unb bie Unterfudjung ber grage ber ©rridjtung gewerblicher
©chiebSgerichte.

Slrheitê' unb Sicferungêithertrogungeu.
(Slmttilhe Drigtnal«ajtitteilungen.) Nachdruck verboten.

©leftrisitätsmerf.©djwps- Transport unb Eluf*
fteEuug ber ©fangen ber Hauptleitung an ©uftab ©oßweiler,
Sinienbauer, Senblifon*3ürich.

fjeuerherb ber täferetgenoffenfdjaft Defchenbach (Sern),
täfereifenerßerb an Ulrich ©hriften, Saumeifter in Dberburg
(Sern).

Serf(^tebene0«
S3auwefen in 3ûïi<h. i® eben berfloffenen Sahre

1896 in ber ©tabt 3ürtcb nicht weniger als 1605 junge
©hepaare getraut mürben, fo ift ansunehmen, baß einsig für
bieten natürlichen 3uwachS über anberihalbtaufenb EBohnnngen
frifch hefeßt würben, (©eboren Würben in 3ürich in biefem

Sahre rnnb 4900 Sinber, 700 mehr als 1895.)
— 25aß bie © p e f u 1 a 11 o n nicht in bie Serien ge*

gangen ift, Wie einseine Unfenrufe bon értfen unb bergletdjen
fchlteßeu laffeu, erfteht man aus Sfbfdjlüffen über größere
Slreale, beren tmmer no^ genugfam bon 3«Ü S« Seit 0£®

melbet werben, ©o ift nunmehr bteSafobSburg am
3 ü r i <h b er g, welcher ber Tolber ftarfe Sonfurrens gemacht

hat, in bie Hänbe eines ÄonfortiumS übergegangen. Tie
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3. Der Lehrmeister muß dem Lehrling, sofern dieser nicht
im Elteruhause verbleiben kann, in seinem eigenen

Haushalt Kost und Wohnung geben, eventuell ihm zur
Unterkunft in einer ordentlichen Familie behilflich sein
und für gesunde Verpflegung und zweckmäßige Erziehung
in derselben die Verantwortlichkeit übernehmen.

4. Der Lehrvertrag ist nach den Bestimmungen des

schweizerischen Normal-Lehrvertrages festzustellen und
durch den Schweizerischen Gewerbeverein zu genehmigen.
Die Dauer der Lehrzeit muß den vom Schweizerischen
Gewerbeverein für jedes Gewerbe aufgestellten Normen
entsprechen.

Die Auswahl der Lehrmeister erfolgt nach Maßgabe der

verfügbaren Mittel auf Grundlage der eingehenden schrift-
lichen Anmeldungen und mit möglichster Berücksichtigung der

verschiedenen Berufsarten und Landesteile durch den Central-
vorstand des Schweizer. Gewerbevereins. Den Vorzug er-
halten indes solche Meister, a) die durch regelmäßige Teil-
nähme ihrer frühern Lehrlinge an Lehrlingsprüfungen bereits
Proben ihrer Lehrmeisterthättgkeit aufzuweisen haben; b) welche

Mitglied einer Sektion des Schweizer. Gewerbevereins sind,
und o) an deren Wohnort eine gute Fach- oder gewerbliche
Fortbildungsschule sich befindet.

Die bezüglichen Pflichtenhefte und Anmeldungsformulare
können beim Sekretariate des Schweizerischen Gewerbevereins
in Zürich, das auch zu jeder weitern Auskunfterteilung bereit
ist, bezogen werden. Handwerksmeister, welche den geforderten
Verpflichtungen glauben entsprechen zu können, beliebe» sich

unter Beifügung der verlangten Zeugnisse bis spätestens den

3t. Januar (18. Jan.) 1897 bei uns schriftlich anzumelden.

Zürich, den 15. Dezember 1896.
Der Hentralvorstand d. Schweiz. Keweröevereins.

MU" Die Anmeldefrist ist bis 31. Januar verlängert
worden.

Die Sektionen des Schw. Gewerbevereins werden daran
erinnert, daß die Frist zur Begutachtung der Vorschläge betr.

Submissionswesen Ende Januar abläuft.

Elektrotechnische und elektrochemische

Rundschau.

Elektrische Arbeitskraft in Luzern. Die Stadt Luzern
ist im Falle, vom 1. April nächsthin an elektrischen Strom
für Motoren an Gewerbetreibende abzugeben. (Hiebei wird
noch die Genehmigung des mit dem Elektrizitätswerk Rat-
Hausen abgeschlossenen Stromlieferungsvertrages durch den

Großen Stadtrat vorbehalten).

Aarekorrektions- und Elektrizitätswerksprojekt. Wie
man der „Berner Volkszeitung" schreibt, beschäftigt sich ein

Konsortium mit dem Gedanken einer Korrektion der Aare
unterhalb der Stadt Bern. Die Korrektion hätte in einer

Durchtunnelung der Aebniifluh zu bestehen. Dadurch gewänne
nicht bloß die Aare einen raschen Abfluß und die oberhalb
liegenden Ufergebiete sähen sich vor periodischer Versumpfung
verschont, sondern es würde zugleich eine ansehnliche Wasser-

kraft gewonnen.
Neues Elektrizitätswerksprojekt. Die zürcherische Ge-

meinde P f u n gen hat den Ankauf des dortigen Mühle-
gewerbes- beschlossen. Man hofft durch die damit gewonnene
Wasserkraft in nicht allzuferner Zeit die elektrische Beleuchtung
einführen zu können.

Neues Elektrizitätswerksprojekt. Ein Konsortium hat
Wasserkräfte der Rhone angekauft und dieselben der Stadt
Lausanne, sowie der Tramwaygesellschaft daselbst angeboten.
Dem Konsortium gehört auch die Firma Escher, Whß u. Co.

in Zürich an.
Elektrizitktswerke bei Montbovon. Die Centralstelle

für elektrische Kraft an der Sarine bei Montbovon (Herren

Genoud - Peraud und Gebr. Dufour) soll Licht und Kraft
nicht blos durch das ganze Greyerzland bis hinaus nach
Romont und weiter ins Broyethal tragen. Es liegt auch
ein Konzesstonsgesuch vor für die Verbindung von Mon-
treux mit dem Pays d'Enhaut durch eine elektrische

Bahn. Man denkt sich die Anlage der Linie wie folgt:
Bahnhof Montreux, Colondalles, Chamby und Avants; vom
Plan de Jaman aus würde die Bahn in einem wenige
Kilometer langen Tunnel das waadtländische Hochthal er-
reichen. Ein weiterer ziemlich kurzer Strang durch die La
Tim-Schlucht hinunter würde Montreux auf diesem Umweg
mit Montbovon und Bulle verbinden.

Die elektrische Straßenbahn Vevey-Cyatel St. Denis
soll eine Länge von 12,7 Kilometer haben. Sie wird auf
dem Marktplatz in Vevey ihren Anfang nehmen und auf die

Kantonsstraße nach dem Bahnhof Chatel St. Denis gelangen.
Es sollen täglich nach jeder Richtung fünf Züge geführt
werden. Die Fahrzeit beträgt eine Stunde. Die elektrische

Kraft wird von einer Krafistation an der Vevehse bezogen.
Die Baukosten inklusive Rollmaterial sind auf 759,000 Fr.
veranschlagt.

Eine internationale elektrische Ausstellung soll, wie
man uns schreibt, 1898 in Turin stattfinden; die Ein-
ladungen sind bereits an alle Staaten der Welt ergangen.
Die Ausstellung, deren Präsidium Galileo Ferraris über-
nommen hat, wird folgende 11 Gruppen umfassen: Apparate
für elektrotechnischen Unterricht, Materialien für die Leitung
der Elektrizität, Instrumente für elektrische und magnetische
Messung, Telegraphen und Telephone, elektrische Signal-
Apparate und Sicherheitsvorrichtungen für Eisenbahnen, Be-
leuchtung und Heizung von Waggons, Dynamo-Maschinen
mnd Motoren, mechanische Anwendung und elektrische Bahnen,
elektrische Beleuchtung, elektrische Chemie und elektrische Metall-
bereitung, Apparate von historischem Interesse und Verschiedenes.

Verbandswesen.
An der Versammlung des Gewerbevereins Solothurn,

welche am Dreikönigenfest stattfand, hielt Herr Fürsprech
Adrian von Aix einen interessanten Vortrag über „daS
Recht des Arbeiters und des Arbeitgebers"
und empfahl den Arbeitgebern Schaffung einer Arbeitsordnung
und die Untersuchung der Frage der Errichtung gewerblicher
Schiedsgerichte.

Arbeits- und Lieserungsübertraguugen.
(Amtliche Original-Mitteilungen.) àekàà vsàà

ElektrizitätswerkSchwyz. Transport und Auf-
stellung der Stangen der Hauptleitung an Gustav Goßweiler,
Linienbauer, Bendlikon-Zürich.

Feuerherd der Käsereiaenossenschaft Oeschenbach (Bern).
Käsereifeuerherd an Ulrich Christen, Baumeister in Oberburg
(Bern).

Verschiedenes.

Bauwesen in Zürich. Da im eben verflossenen Jahre
1896 in der Stadt Zürich nicht weniger als 1605 junge
Ehepaare getraut wurden, so ist anzunehmen, daß einzig für
diesen natürlichen Zuwachs über anderthalbtausend Wohnungen
frisch besetzt wurden. (Geboren wurden in Zürich in diesem

Jahre rund 4900 Kinder, 700 mehr als 1895.)
— Daß die Spekulation nicht in die Ferien ge-

gangen ist, wie einzelne Unkenrufe von Krisen und dergleichen
schließen lassen, ersieht man aus Abschlüssen über größere
Areale, deren immer noch genugsam von Zeit zu Zeit ge-
meldet werden. So ist nunmehr die Jakobsburg am
Zürichber g, welcher der Dolder starke Konkurrenz gemacht

hat, in die Hände eines Konsortiums übergegangen. Die
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